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II. Tagesordnungspunkt 

 

Klimaschutzpakt Baden-Württemberg  

- Beitritt der Gemeinde Sontheim an der Brenz  

 

 

III. Anlagen 

 

Vierter-Klimaschutzpakt 

Klimaschutzpakt-Formular-unterstuetzende-Erklaerung   

 

 

IV. Beschlussvorschlag 

 

Siehe Darstellung des Sachverhalts 
 

 

V. Finanzielle Auswirkungen 

 

 keine  Einnahmen:   

  Ausgaben:   

 

 Planmäßig  HH-Stelle  

 Überplanmäßig  HH-Stelle  

 Außerplanmäßig  HH-Stelle  

 Deckungsvorschlag  HH-Stelle  

 Verpf.ermächtigung  HH-Stelle  

 

  
 



Darstellung des Sachverhalts: 

Den Gemeinden, Städten und Landkreisen kommt beim Klimaschutz eine Schlüssel-
rolle zu. Daher haben die Landesregierung und die kommunalen Landesverbände 
Ende 2015 den „Klimaschutzpakt Baden-Württemberg“ geschlossen. 

Im Klimaschutzpakt bekennen sich die Parteien zur Vorbildwirkung der öffentlichen 
Hand beim Klimaschutz und zu den Zielen des Klimaschutzgesetzes und damit set-
zen das Land und die kommunalen Landesverbände auch den gesetzlichen Auftrag 
des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes Baden-Württemberg um, 
wonach das Land die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Vorbildfunktion unter-
stützt. 

Mit der aktuellen Fortschreibung des Klimaschutzpaktes für die Jahre 2023 und 2024 
haben die Landesregierung und die kommunalen Landesverbände die Mittel für 
kommunale Klimaschutzmaßnahmen gegenüber den Vorjahren deutlich aufgestockt. 
Der Klimaschutzpakt umfasst für die Jahre 2023 und 2024 ein vorgesehenes Volu-
men von insgesamt 35,8 Millionen Euro. 

Um die Wirkung des Paktes zu verstärken, können Gemeinden, Städte und Land-
kreise den Klimaschutzpakt mit einer Erklärung unterstützen. Bislang sind 516 Kom-
munen dem Klimaschutzpakt beigetreten. Sie machen damit deutlich, dass sie beim 
Klimaschutz aktiv sind und dass sie diese Aktivitäten auch weiterentwickeln möchten. 
 
Die Gemeindeverwaltung Sontheim an der Brenz hat sich im vergangenen Jahr be-
reits intensiv mit der Systematisierung der Aktivitäten zum Thema Klimaschutz be-
schäftigt und das kommunale Energiemanagement entsprechend den Vorgaben 
nach § 18 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg eingeführt. 
 
Daher ist es aus Sicht der Verwaltung nur konsequent, mit der unterstützenden Er-
klärung zum Klimaschutzpakt ein weiteres Signal zu setzen. 

Die unterstützende Erklärung wird darüber hinaus empfohlen, weil mit der Unter-
zeichnung im Rahmen der Förderprogramme Klimaschutz-Plus und Klimopass in 
einzelnen Fördertatbeständen erhöhte Förderquoten zur Verfügung stehen. Das ist 
zwar bei den anstehenden Maßnahmen nach momentanem Stand nicht relevant, 
mag aber durchaus bei anderen Projekten ein Vorteil für die Gemeinde sein. 

Im Landkreis Heidenheim sind bislang die Stadt Heidenheim und die Gemeinde 
Dischingen beigetreten. 
 

  

 

Beschlussvorschlag 

Die Gemeinde Sontheim an der Brenz tritt dem Klimaschutzpakt bei. 
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